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  Finanzkalender

 6. Mai 2009 Hauptversammlung 2009

 7. Mai 2009 Dividendenzahlung

 13. Mai 2009 Zwischenbericht Januar – März 2009

 12. August 2009 Zwischenbericht Januar – Juni 2009

 11. November 2009 Zwischenbericht Januar – September 2009 

 10. März 2010 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2009

 6. Mai 2010 Hauptversammlung 2010

 7. Mai 2010 Dividendenzahlung

 11. Mai 2010 Zwischenbericht Januar – März 2010

 11. August 2010 Zwischenbericht Januar – Juni 2010

 10. November 2010 Zwischenbericht Januar – September 2010

 Allgemeine Informationen:

E.ON AG
E.ON-Platz 1
40479 Düsseldorf

T 02 11-45 79-0
F 02 11-45 79-5 01
info@eon.com
www.eon.com

Produktion:  Jung Produktion, Düsseldorf
Satz und Lithographie:  Addon Technical Solutions, Düsseldorf
Druck:  Westphal, Düsseldorf
Foto:  Peter Schaffrath, Titel

 Fragen zur Hauptversammlung:

Abteilung Corporate Finance
T 02 11- 45 79 -2 10/-9 01

Weitere Informationen:

Für Journalisten
T 02 11- 45 79 -4 53
presse@eon.com

Für Analysten und Aktionäre
T 02 11- 45 79 -5 49
investorrelations@eon.com

Für Anleihe-Investoren
T 02 11- 45 79 -5 63
creditorrelations@eon.com

E.ON-Konzern in Zahlen

in Mio € 2008 2007 +/- %

Stromabsatz (in Mrd kWh) 614,6 487,0 +26

Gasabsatz (in Mrd kWh) 1.224,0 1.092,3 +12

Umsatz 86.753 68.731 +26

Adjusted EBITDA 13.385 12.450 +8

Adjusted EBIT 9.878 9.208 +7

Konzernüberschuss 1.604 7.724 -79

Konzernüberschuss der Gesellschafter der E.ON AG 1.266 7.204 -82

Bereinigter Konzernüberschuss 5.598 5.115 +9

Ökonomische Investitionen 26.236 12.456 +111

Operativer Cashflow1) 6.738 8.726 -23

Wirtschaftliche Netto-Verschuldung (31. 12.) -44.946 -23.432 -21.5142)

Pro-forma Debt Factor3) 3,2 1,9 +1,32)

Eigenkapital 38.427 55.130 -30

Bilanzsumme 157.045 137.294 +14

ROCE (in %) 12,9 14,5 -1,64)

Kapitalkosten vor Steuern (in %) 9,1 9,1 –

Kapitalkosten nach Steuern (in %)  6,7  6,1  +0,64)

Value Added 2.902 3.417 -15

Mitarbeiter (31. 12.) 93.538 87.815 +7

Ergebnis je Aktie5), 6) (in €) 0,68 3,69 -82

Eigenkapital je Aktie5), 6) (in €) 18,10 26,06 -31

Dividende je Aktie6) (in €) 1,50 1,37 +9,5

Dividendensumme 2.857 2.560 +12

Marktkapitalisierung7) (in Mrd €) 54,2 92,0 -41

1) entspricht dem Cashflow aus der Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten
2) Veränderung in absoluten Werten
3) Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Netto-Verschuldung und Adjusted EBITDA
4) Veränderung in Prozentpunkten
5) Anteil der Gesellschafter der E.ON AG
6) nach Aktiensplit bzw. bereinigt um Aktiensplit
7) auf Basis ausstehender Aktien
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Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversamm-

lung am 6. Mai 2009, 10.00 Uhr, in der Grugahalle in 45131 Essen, Norbertstraße 2.

Tagesordnung der Hauptversammlung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 
für das Geschäftsjahr 2008 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die E.ON AG 
und den E.ON-Konzern und dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden 
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

2.  Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2008

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2008 zur Verfügung 

stehenden Bilanzgewinn in Höhe von 2.856.795.549,00 € zur Ausschüttung einer Divi-

dende in Höhe von 1,50 € je dividendenberechtigte Stückaktie, das sind insgesamt 

2.856.795.549,00 €, zu verwenden. 

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar gehaltenen nicht dividendenberechtigten eigenen Aktien. Bis zum Zeit-

punkt der Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien 

vermindern, wenn weitere Aktien erworben werden.

In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 1,50 € 

je dividendenberechtigte Stückaktie ein angepasster Beschlussvorschlag über die 

Gewinnverwendung unterbreitet, nach dem die aus dem Bilanzgewinn auf die von der 

Gesellschaft bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zusätzlich erworbenen eigenen 

Aktien entfallende Dividende auf neue Rechnung vorgetragen wird.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
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5. Wahl zum Aufsichtsrat

  Herr Bård Mikkelsen hat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2009 sein Aufsichts-

ratsmandat niedergelegt. Daher wird die Wahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats 

durch die Hauptversammlung notwendig. 

Gemäß § 96 Abs. 1 AktG, § 7 Abs. 1 MitbestimmungsG 1976 und § 8 Abs. 1 der Satzung 

besteht der Aufsichtsrat aus 20 Mitgliedern, und zwar aus zehn Aufsichtsratsmitglie-

dern der Anteilseigner und zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer. Die 

Hauptversammlung wählt die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner. Sie ist an 

Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl von

Jens P. Heyerdahl d.y., Unternehmer, Oslo, Norwegen,

mit Wirkung zum 1. Juni 2009 zum Mitglied des Aufsichtsrats für den Rest der Amts-

dauer des ausgeschiedenen Mitglieds vor. 

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG:

 • Berner Gruppen AS

• A/S Hamang Papirfabrik

 •  Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

6.  Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 und für die prüferische 
Durchsicht

  Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

a)  Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2009 bestellt.

 b)  Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Düsseldorf, wird zudem zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des 

verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des 

Geschäftsjahres 2009 bestellt.



3Einladung zur Hauptversammlung

7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

  Die dem Vorstand durch die Hauptversammlung am 30. April 2008 gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist bis zum 30. Oktober 2009 

befristet und soll daher erneuert werden. Der Beschlussvorschlag regelt die Möglich-

keiten der Gesellschaft zum Erwerb der eigenen Aktien und für ihre anschließende Ver-

wendung.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a)  Die Gesellschaft wird bis zum 5. November 2010 ermächtigt, eigene Aktien bis zu 

insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grund-

kapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 

eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 

§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des 

Grundkapitals entfallen.

Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse, (2) mittels eines an 

alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforde-

rung zur Abgabe eines Angebots (im Folgenden „Erwerbsangebot“), (3) mittels 

eines öffentlichen Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots auf Tausch von liquiden Aktien, die zum Handel an einem organi-

sierten Markt im Sinne des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zugelas-

sen sind (im Folgenden „Tauschaktien“), gegen Aktien der Gesellschaft (im Folgen-

den „Tausch angebot“) oder (4) durch Einsatz von Derivaten (Put- oder Call-Optionen 

oder einer Kombination aus beiden). 

aa)  Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Aktie der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) den am 

Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse durch die Eröffnungsauktion 

ermittelten Kurs einer E.ON-Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichba-

ren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und um 

nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten.

  bb)  Erfolgt der Erwerb über ein Erwerbsangebot, kann die Gesellschaft entweder 

einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne festlegen, zu dem/der sie bereit 

ist, die Aktien zu erwerben. 

Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) darf – vorbehaltlich einer Anpas-

sung während der Angebotsfrist – jedoch den durchschnittlichen Börsenkurs 

der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 

drei Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündigung des Erwerbs-
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angebots, ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der Schluss-

auktionspreise im Xetra-Handel, um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten 

und um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Ergeben sich nach der 

öffentlichen Ankündigung nicht unerhebliche Abweichungen des maßgebli-

chen Kurses, so kann der Kaufpreis angepasst werden. In diesem Fall wird 

auf den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor der öffentlichen 

Ankündigung einer etwaigen Anpassung, ermittelt auf der Basis des arithme-

tischen Mittels der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, abgestellt. Das 

Erwerbsangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

Sofern das Erwerbsangebot überzeichnet ist, soll die Annahme grundsätzlich 

im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch ist eine bevor-

rechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu 

maximal 150 Stück zulässig.

  cc)  Erfolgt der Erwerb über ein Tauschangebot, kann die Gesellschaft entweder 

ein Tauschverhältnis oder eine entsprechende Tauschspanne festlegen, zu 

dem/der sie bereit ist, die Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Dabei kann 

eine Barleistung als ergänzende Kaufpreiszahlung oder zum Ausgleich von 

Spitzenbeträgen erfolgen.

Das Tauschverhältnis bzw. die Tauschspanne in Form einer oder mehrerer 

Tauschaktien und rechnerischer Bruchteile (jeweils einschließlich etwaiger 

Spitzenbeträge, aber ohne Erwerbsnebenkosten) darf – vorbehaltlich einer 

Anpassung während der Angebotsfrist – den maßgeblichen Wert einer Aktie 

der Gesellschaft um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und um nicht 

mehr als 20 Prozent unterschreiten. Als Basis für die Berechnung des Tausch-

verhältnisses bzw. der Tauschspanne sind dabei jeweils die durchschnitt-

lichen Börsenkurse der Tauschaktien und der Aktien der Gesellschaft an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor der 

öffentlichen Ankündigung des Tauschangebots, ermittelt auf der Basis des 

arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, anzuset-

zen. Ergeben sich nach der öffentlichen Ankündigung nicht unerhebliche 

Ab weichungen vom maßgeblichen Kurs der Aktien der Gesellschaft bzw. der 

Tauschaktien, so kann das Tauschverhältnis bzw. die Tauschspanne angepasst 

werden. In diesem Fall wird auf die durchschnittlichen Börsenkurse der 

Tausch aktien und der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapier-

börse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündi-

gung einer etwaigen Anpassung, ermittelt auf der Basis des arithmetischen 

Mittels der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, abgestellt. Das Tauschan-

gebot kann weitere Bedingungen vorsehen.
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Sofern das Tauschangebot überzeichnet ist, soll die Annahme grundsätzlich 

im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch ist eine bevor-

rechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu 

maximal 150 Stück zulässig.

  dd)  Erfolgt der Erwerb unter Einsatz von Derivaten in Form von Put- oder Call-

Optionen oder einer Kombination aus beiden, müssen die Optionsgeschäfte 

mit einem Finanzinstitut oder über die Börse zu marktnahen Konditionen 

abgeschlossen werden, bei deren Ermittlung unter anderem der bei Aus-

übung der Optionen zu zahlende Kaufpreis für die Aktien, der Ausübungs-

preis, zu berücksichtigen ist. In jedem Fall dürfen unter Einsatz von Derivaten 

in Form von Put- oder Call-Optionen oder einer Kombination aus beiden 

maximal eigene Aktien bis insgesamt 5 Prozent des Grundkapitals erworben 

werden. Die Laufzeit der Optionen endet spätestens am 5. November 2010. 

Den Aktionären steht – in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG – ein Recht, derartige Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft 

abzuschließen, nicht zu. Der Ausübungspreis (ohne Erwerbsnebenkosten, 

aber unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie) 

darf den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor 

Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts, ermittelt auf der Basis des 

arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, um nicht 

mehr als 10 Prozent überschreiten und um nicht mehr als 20 Prozent unter-

schreiten.

   Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch 

Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der 

Konzernunternehmen ausgeübt werden.

 b)  Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der zu a) 

erteilten Ermächtigung und/oder aufgrund vorangegangener Hauptversamm-

lungsermächtigungen erworben werden bzw. wurden, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats – neben der Veräußerung über die Börse oder durch Angebot mit 

Bezugsrecht an alle Aktionäre – unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

wie folgt zu verwenden:

aa)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen gegen Barleistung veräußert 

werden, sofern der Veräußerungspreis den Börsenkurs der Aktien der Gesell-

schaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG). Der Vorstand darf von dieser Ermächtigung nur in der 

Weise Gebrauch machen, dass die Summe der – jeweils unter Ausschluss des 
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Bezugsrechts der Aktionäre nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG – nach dieser 

Ermächtigung veräußerten Aktien, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapi-

tals gegen Bareinlage ausgegebenen Aktien (§ 3 Abs. 2 der Satzung sowie 

künftiger § 3 Abs. 5 der Satzung gemäß Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 8 

dieser Hauptversammlung) und bei Begebung von Schuldverschreibungen 

mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten gegen Bareinlage 

gewährten Wandel- und Optionsrechte auf Aktien nicht 10 Prozent des 

Grundkapitals im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Veräußerung der 

Aktien übersteigt.

  bb)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen gegen Sachleistung veräußert 

werden, insbesondere auch im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüs-

sen oder des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 

oder anderen Wirtschaftsgütern. Eine Veräußerung in diesem Sinne stellt 

auch die Einräumung von Wandel- oder Bezugsrechten sowie von Kaufoptionen 

und die Überlassung von Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe dar. Die 

vorbezeichneten Aktien können darüber hinaus auch zur Beendigung bzw. 

vergleichsweisen Erledigung von gesellschaftsrechtlichen Spruchverfahren 

bei verbundenen Unternehmen der Gesellschaft verwendet werden. 

  cc)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen verwendet werden, um die 

Rechte von Gläubigern von durch die Gesellschaft oder ihre Konzerngesell-

schaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Options-

rechten bzw. Wandlungspflichten zu erfüllen.

  dd)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen Personen, die in einem 

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unter-

nehmen stehen, zum Erwerb angeboten und auf diese übertragen werden.

   Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, 

einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunter-

nehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunter-

nehmen ausgeübt werden.

 c)  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, eigene Aktien einzuziehen, ohne dass die 

Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlus-

ses bedarf.

 d)  Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des 

Erwerbs eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie ent-

fallenden Betrag des Grundkapitals, über deren Anteil am Grundkapital sowie über 

den Gegenwert der Aktien jeweils unterrichten.
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 e)  Die in der Hauptversammlung vom 30. April 2008 unter Tagesordnungspunkt 7 

erteilte und bis zum 30. Oktober 2009 befristete Ermächtigung zum Erwerb eige-

ner Aktien wird zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser neuen Ermächtigung 

aufgehoben.

8.  Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungs-
änderung

  Die Ausübung des derzeit bestehenden Genehmigten Kapitals in § 3 Abs. 2 der Satzung 

der Gesellschaft ist bis zum 27. April 2010 befristet. Die nächste ordentliche Hauptver-

sammlung findet erst nach dem Auslaufen dieses Genehmigten Kapitals statt. Daher 

wird bereits jetzt die Beschlussfassung über ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe 

von rund 23 Prozent des Grundkapitals vorgeschlagen, das nach dem Auslaufen des 

bisherigen Genehmigten Kapitals wirksam werden soll.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ab dem 28. April 

2010 bis zum 5. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 460.000.000 € 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital gemäß 

§§ 202 ff. AktG) (Genehmigtes Kapital 2009).

Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Bezugs-

recht einzuräumen. Die Aktien sollen von Kreditinstituten übernommen werden mit 

der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 

10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser 

Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung aus-

zuschließen. Bei einem solchen Ausschluss des Bezugsrechts darf der Ausgabebe-

trag der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten (§ 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG). Auf die genannte Zehn-Prozent-Grenze sind etwaige Aktien anzurech-

nen, die vom 6. Mai 2009 bis zur Ausgabe der neuen Aktien unter diesem Genehmig-

ten Kapital jeweils unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, und zwar durch

•  Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten,
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  •  Veräußerung von Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptver-

sammlung zum Erwerb eigener Aktien erworben worden sind,

  •  sowie durch Ausgabe von Aktien unter Ausnutzung des Genehmigten Kapi-

tals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2005 (§ 3 Abs. 2 

der Satzung).

   Weiter wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre bei Aktienausgabe gegen Sacheinlagen auszuschließen, aller-

dings nur insoweit, als dass die unter dieser Ermächtigung (§ 3 Abs. 5 der Satzung) 

und unter dem Genehmigten Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 

27. April 2005 ausgegebenen Aktien gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zusammen nicht mehr als 20 Prozent des Grundkapitals 

im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeit-

punkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung ausmachen dürfen. 

Im Übrigen darf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- 

und Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 20 Prozent des Grundkapitals im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung, nicht übersteigen. Auf diese Zwanzig-Prozent-

Grenze sind anzurechnen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie gegen Sacheinlagen unter diesem Genehmigten 

Kapital sowie unter dem Genehmigten Kapital gemäß Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27. April 2005 ausgegeben wurden und solche Aktien, die unter mit 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebenen Schuldverschreibungen 

mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten gemäß Beschluss der 

Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 auszugeben sind.

Weiter wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen-

beträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch 

insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits 

zuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 

bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandel- oder Optionsrechts bzw. im 

Falle der Pflichtwandlung zustehen würde.

Schließlich wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien an Personen, die in einem 

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 

stehen, auszuschließen. 
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapi-

talerhöhungen festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 3 

der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 

Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

und – falls das Genehmigte Kapital bis zum 5. Mai 2014 nicht oder nicht vollstän-

dig ausgenutzt worden ist – nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

 b)  Die Satzung erhält folgenden neuen § 3 Abs. 5:

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ab dem 28. April 

2010 bis zum 5. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 460.000.000 € 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital gemäß 

§§ 202 ff. AktG).

Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Bezugs-

recht einzuräumen. Die Aktien sollen von Kreditinstituten übernommen werden mit 

der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 

10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser 

Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung, 

auszuschließen. Bei einem solchen Ausschluss des Bezugsrechts darf der Ausga-

bebetrag der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten (§ 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf die genannte Zehn-Prozent-Grenze sind etwaige Aktien 

anzurechnen, die vom 6. Mai 2009 bis zur Ausgabe der neuen Aktien unter diesem 

Genehmigten Kapital jeweils unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, und zwar durch

•  Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten,

  •  Veräußerung von Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptver-

sammlung zum Erwerb eigener Aktien erworben worden sind,

  •  sowie durch Ausgabe von Aktien unter Ausnutzung des Genehmigten Kapi-

tals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2005 (§ 3 Abs. 2 

der Satzung).
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   Weiter ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre bei Aktienausgabe gegen Sacheinlagen auszuschließen, aller-

dings nur insoweit, als dass die unter dieser Ermächtigung (§ 3 Abs. 5 der Satzung) 

und unter dem Genehmigten Kapital gemäß Beschluss der Haupt versammlung 

vom 27. April 2005 ausgegebenen Aktien gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zusammen nicht mehr als 20 Prozent des Grundkapi-

tals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im 

Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung ausmachen dürfen. 

Im Übrigen darf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- 

und Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 20 Prozent des Grundkapitals im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen. Auf diese Zwanzig-Prozent-

Grenze sind anzurechnen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie gegen Sacheinlagen unter diesem Genehmigten 

Kapital sowie unter dem Genehmigten Kapital gemäß Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27. April 2005 ausgegeben wurden und solche Aktien, die unter mit 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebenen Schuldverschreibungen 

mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten gemäß Beschluss der 

Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 auszugeben sind.

 Weiter ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbe-

träge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch 

insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits 

zuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 

bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandel- oder Optionsrechts bzw. 

im Falle der Pflichtwandlung zustehen würde.

Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien an Personen, die in einem 

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unterneh-

men stehen, auszuschließen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

Kapitalerhöhungen festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 3 der Satzung nach vollständi-

ger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend 

der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und – falls das Genehmigte 

Kapital bis zum 5. Mai 2014 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden ist – 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
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9.  Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 
Gewinnschuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten Kapitals

  Die Ermächtigung zur Begebung von Teilschuldverschreibungen mit Wandel- oder 

Optionsrechten sowie das Bedingte Kapital sind am 30. April 2008 ausgelaufen.

Um auch diese Möglichkeit der Kapitalaufnahme künftig nutzen zu können, wird vorge-

schlagen, zwei neue Ermächtigungen zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, 

Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen zu beschließen und entsprechende 

Bedingte Kapitale zur Sicherung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungs-

pflichten, die auf der Grundlage der Ermächtigungen ausgegeben werden, zu schaffen. 

 a)  Ermächtigung I zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaf-

fung eines Bedingten Kapitals I

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

  aa)  Ermächtigung I zur Begebung von Teilschuldverschreibungen mit Wandlungs- 

oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten, Genussrechten und Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente)

Laufzeit der Ermächtigung, Nennbetrag

    Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

5. Mai 2014 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder 

Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen oder eine 

Kombination dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im 

Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € auszugeben und den Inhabern von 

Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelanleihen 

Wandlungsrechte für auf den Namen lautende Aktien der Gesellschaft mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 175.000.000 € 

nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu 

gewähren. Auf den vorgenannten Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € 

sind Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder 

Wandlungspflicht anzurechnen, die aufgrund der Ermächtigung der Haupt-

versammlung vom 6. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 9 b) („Ermächtigung II“) 

begeben wurden, sodass dieser Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € insge-

samt durch die Ausnutzung der Ermäch tigung I und der Ermächtigung II nur 

einmal ausgenutzt werden kann.



Einladung zur Hauptversammlung12

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung 

auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung 

eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch eine Konzernge-

sellschaft der E.ON AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden. Für diesen 

Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 

Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und 

den Inhabern von Options- und/oder Wandelanleihen Options- bzw. Wand-

lungsrechte oder Wandlungspflichten für auf den Namen lautende Aktien der 

E.ON AG zu gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen.

   Bezugsrecht

    Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, 

dass die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut oder einem Konsor-

tium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einer 

Konzerngesellschaft der E.ON AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, hat die 

Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre 

der E.ON AG entsprechend sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spit-

zenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das 

Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den 

Inhabern von bereits zuvor begebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- 

oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht in dem 

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-

lungsrechte bzw. bei Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustehen 

würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldver-

schreibungen, die mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wandlungs-

pflicht ausgegeben werden, vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand 

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabe-

preis der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere 

finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert 

nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen, die mit Options- und/oder 

Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden, mit einem 

Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht auf Aktien mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 Prozent des 

Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt 
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des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte Zehn-Pro-

zent-Grenze werden angerechnet

•  neue Aktien, die aus einem Genehmigten Kapital unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit die-

ser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechts-

freien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wand-

lungsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden, 

   •  solche Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 

erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit 

Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht unter Aus-

schluss des Bezugsrechts veräußert werden, 

   •  und solche Aktien, die bei der Ausübung von mit Options- und/oder 

Wandlungsrechten oder Wandlungspflicht aus aufgrund der Ermächti-

gung der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 

9 b) gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfrei begebenen Schuld-

verschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wand-

lungspflicht auszugeben sind, soweit diese Schuldverschreibungen bis 

zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der 

Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder 

Wandlungspflicht nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

6. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 9 a) ausgegeben worden sind.

    Darüber hinaus darf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gegen Bar- und Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 20 Prozent des Grund-

kapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer 

ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen. Auf 

diese Zwanzig-Prozent-Grenze sind anzurechnen Aktien, die unter dieser 

Ermächtigung bzw. der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 9 b) unter 

mit Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen aus-

zugeben sind, sowie solche Aktien, die unter dem genehmigten Kapital 

gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2005 sowie vom 

6. Mai 2009 unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Sacheinlagen sowie 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs-

recht/-pflicht oder Optionsrecht ausgegeben werden, wird der Vorstand 
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ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-

rats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mit-

gliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 

Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grund-

lage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Divi-

dende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und 

der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 

den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen.

   Optionsrechte

    Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschrei-

bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach 

näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen 

zum Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien der E.ON AG berechti-

gen. Für auf Euro lautende, durch die E.ON AG oder eine Konzerngesellschaft 

begebene Optionsanleihen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass 

der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und 

gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige 

Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehen-

den Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht 

übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen 

werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebe-

dingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien auf-

addiert werden können. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem 

Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.

Wandlungsrechte

Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unent-

ziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand fest-

gelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Namen lautende Stück-

aktien der E.ON AG zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der 

Division des Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausga-

bebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-

lungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- 

oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und 

die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen 

festgesetzt werden. Entsprechendes gilt, wenn sich das Wandlungsrecht auf 

ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.
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Options- bzw. Wandlungspreis

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder 

Wandlungsrecht gewähren oder eine Wandlungspflicht bestimmen, errech-

net sich der Options- bzw. Wandlungspreis nach folgenden Grundlagen: 

•  Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options recht 

gewähren, entspricht der Optionspreis 125 Prozent des volumengewich-

teten Durchschnittkurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 

einem entsprechendem Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Ausnut-

zung der Ermächtigung I durch den Vorstand und der Preisfeststellung 

der Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Einräumung eines 

Be zugsrechts – 125 Prozent des volumengewichteten Durchschnittkurses 

der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechendem 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen an 

der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme 

der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug 

genom mene Durchschnittskurs nachfolgend auch der „Referenzkurs“). 

   •  Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs-

recht gewähren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der 

Wandlungspreis 125 Prozent des Referenzkurses. 

   •  Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs-

pflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis bei Fälligkeit der 

Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebotes folgen-

dem Betrag:

    •  falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesell-

schaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesys-

tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zwanzig Börsen-

handelstagen endend mit dem dritten Handelstag entweder vor 

Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines Übernah-

meangebotes mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag 

(„Durchschnittskurs“)

     •  geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,

     •  größer als der Referenzkurs und kleiner 116 Prozent des 

Referenzkurses ist, dem Durchschnittskurs,
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     •  größer oder gleich 116 Prozent des Referenzkurses ist, 

116 Prozent des Referenzkurses,

    •  ungeachtet vorstehender Bestimmungen 116 Prozent des Referenz-

kurses, falls die Inhaber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen 

vor Eintritt der Wandlungspflicht von einem bestehenden Wand-

lungsrecht Gebrauch machen, 

    •  ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung 

mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen zur Abwendung 

eines unmittelbaren schweren Schadens von der Gesellschaft oder 

zur Vermeidung einer erheblichen Verschlechterung eines öffentli-

chen Credit Ratings der Gesellschaft durch eine anerkannte Rating-

agentur eine vorzeitige Wandlung veranlasst. 

    Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten verbunde-

nen Schuldverschreibungen kann der Options- bzw. Wandlungspreis unbe-

schadet des § 9 Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen Verwässerung des 

Werts der Options- oder Wandlungsrechte oder Wandlungspflicht nach nähe-

rer Bestimmung der Schuldverschreibung wertwahrend angepasst werden, 

soweit die Anpassung nicht schon durch Gesetz geregelt ist. Die Bedingun-

gen der Schuldverschreibungen können darüber hinaus für den Fall der Kapi-

talherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereig-

nisse (wie z. B. ungewöhnlich hoher Dividenden, Kontrollerlangung durch 

Dritte) eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. Wandlungs-

pflichten vorsehen. Bei einer Kontrollerlangung durch Dritte kann eine 

marktübliche Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises vorgesehen 

werden.

Sonstige Regelungen einschließlich Wandlungspflicht

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im 

Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, 

sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu 

liefernden Aktien dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der 

E.ON AG im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) während der zehn Börsenhandelstage 

nach Erklärung der Wandlung bzw. der Optionsausübung entspricht. Für den 

Fall, dass die Gesellschaft die Ausübung des Rechts zur Zahlung eines Geld-

betrages nach Wandlung bzw. Optionsausübung bekannt gibt, beginnen die 
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zehn Börsenhandelstage erst drei Börsenhandelstage nach Bekanntgabe der 

Gesellschaft, einen Geldbetrag zu zahlen. Die Anleihebedingungen können 

auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelanleihen nach Wahl der Gesell-

schaft statt in neue Aktien aus Bedingtem Kapital in bereits existierende 

Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft 

gewandelt werden können bzw. das Optionsrecht durch Lieferung solcher 

Aktien erfüllt werden kann.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungs-

pflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das 

Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der mit einem Wandlungs- 

oder Optionsrecht verbundenen Schuldverschreibungen (dies umfasst auch 

eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der Schuldverschreibung 

ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 

Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Wandlung bzw. Optionsaus-

übung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibun-

gen nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG ist zu beachten.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbe-

sondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutz-

bestimmungen, sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum zu bestimmen bzw. im 

Einvernehmen mit den Organen der die Options- bzw. Wandelanleihen bege-

benden Konzerngesellschaft der E.ON AG festzulegen.

  bb)  Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2009 I)

 Das Grundkapital wird um bis zu 175.000.000 € durch Ausgabe von bis zu 

175.000.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 € bedingt erhöht. Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stück-

aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen die-

ser Instrumente) jeweils mit Options-/Wandlungsrechten/Wandlungspflich-

ten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 unter 

Tagesordnungspunkt 9 a) beschlossenen Ermächtigung I bis zum 5. Mai 2014 

von der E.ON AG oder einer Konzerngesellschaft der E.ON AG im Sinne von 

§ 18 AktG ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 

jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis.
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Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 

Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung 

verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen 

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien 

einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt wer-

den. Die aufgrund der Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder der 

Erfüllung der Wandlungspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

  cc)  Satzungsänderung

 § 3 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital ist um weitere bis zu 175.000.000 €, eingeteilt in bis zu 

Stück 175.000.000 auf den Namen lautende Aktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2009 I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-

führt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur 

Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen, die von der E.ON AG oder einer Konzern-

gesellschaft der E.ON AG im Sinne von § 18 AktG, aufgrund der von der 

Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 9 a) 

beschlossenen Ermächtigung I ausgegeben bzw. garantiert werden, von 

ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur 

Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, soweit 

nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen 

börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe 

der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichne-

ten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. 

Optionspreis.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie auf-

grund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung 

von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-

rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“
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  dd) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

    Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit 

in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die 

nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung 

der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genuss-

rechten oder Gewinnschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungs-

zeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals nach 

Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten 

bzw. für die Erfüllung von Wandlungspflichten.

 b)  Ermächtigung II zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaf-

fung eines Bedingten Kapitals II

   Die unter Tagesordnungspunkt 9 a) vorgeschlagene Ermächtigung sieht aus Grün-

den rechtlicher Vorsicht entgegen der bislang üblichen Praxis einen genau bere-

chenbaren Options- bzw. Wandlungspreis für die Ausübung der Ermächtigung vor. 

Um Vorstand und Aufsichtsrat besser in die Lage zu versetzen, von den unter der 

Ermächtigung möglichen Finanzierungsinstrumenten bestmöglich im Finanzie-

rungsinteresse der Gesellschaft Gebrauch zu machen, soll eine weitere – im Übri-

gen inhaltsgleiche – Ermächtigung beschlossen werden, welche die Festlegung 

eines genau festgelegten höheren Options- bzw. Wandlungspreises ermöglicht. 

Das Gesamtvolumen der aus beiden Ermächtigungen begebbaren Schuldver-

schreibungen soll dabei aber auf einen Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € 

beschränkt sein, sodass dieser Gesamtnennbetrag insgesamt durch die Ausnut-

zung der Ermächtigung I und der Ermächtigung II nur einmal ausgenutzt werden 

kann.

Dabei besteht auch diese Ermächtigung II aus zwei Beschlüssen, zum einen der 

Ermächtigung II zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen und zum anderen dem durch gesonderten 

Beschluss zu schaffenden neuen Bedingten Kapital zur Sicherung der Options- 

oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

aa)  Ermächtigung II zur Begebung von Teilschuldverschreibungen mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten, Genussrechten und 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente)
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Laufzeit der Ermächtigung, Nennbetrag

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

5. Mai 2014 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder 

Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen oder eine 

Kombination dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im 

Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € auszugeben und den Inhabern von 

Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelanleihen 

Wandlungsrechte für auf den Namen lautende Aktien der Gesell schaft mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 175.000.000 € 

nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu 

gewähren. Auf den vorgenannten Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € 

sind Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder 

Wandlungspflicht anzurechnen, die aufgrund der Ermächtigung der Haupt-

versammlung vom 6. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 9 a) („Ermächtigung I“) 

begeben wurden, sodass dieser Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € insge-

samt durch die Ausnutzung der Ermächtigung I und der Ermächtigung II nur 

einmal ausgenutzt werden kann.

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung 

auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung 

eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch eine Konzernge-

sellschaft der E.ON AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden. Für die-

sen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 

die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen 

und den Inhabern von Options- und/oder Wandelanleihen Options- bzw. 

Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten für auf den Namen lautende 

Aktien der E.ON AG zu gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen.

Bezugsrecht

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, 

dass die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut oder einem Konsor-

tium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einer 

Konzerngesellschaft der E.ON AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, hat die 

Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre 

der E.ON AG entsprechend sicherzustellen. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spit-

zenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das 

Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den 
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Inhabern von bereits zuvor begebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- 

oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht in dem 

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-

lungsrechte bzw. bei Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustehen 

würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldver-

schreibungen, die mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wandlungs-

pflicht ausgegeben werden, vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand 

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabe-

preis der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere 

finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert 

nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen, die mit Options- und/oder 

Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden, mit einem 

Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht auf Aktien mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 Prozent des 

Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Aus-

übung der vorliegenden Ermächtigung.

Auf die vorgenannte Zehn-Prozent-Grenze werden angerechnet

   •  neue Aktien, die aus einem Genehmigten Kapital unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit die-

ser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechts-

freien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wand-

lungsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden, 

   •  solche Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 

erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit 

Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht unter Aus-

schluss des Bezugsrechts veräußert werden,

   •  und solche Aktien, die bei der Ausübung von mit Options- und/oder 

Wandlungsrechten oder Wandlungspflicht aus aufgrund der Ermächti-

gung der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 

9 a) gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfrei begebenen Schuld-

verschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder 
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Wandlungspflicht auszugeben sind, soweit diese Schuldverschreibungen 

bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der 

Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder 

Wandlungspflicht nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

6. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 9 b) ausgegeben worden sind.

    Darüber hinaus darf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gegen Bar- und Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 20 Prozent des Grund-

kapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer 

ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, nicht übersteigen. 

Auf diese Zwanzig-Prozent-Grenze sind anzurechnen Aktien, die unter dieser 

Ermächtigung bzw. der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 9 a) unter 

mit Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen 

auszugeben sind, sowie solche Aktien, die unter dem Genehmigten Kapital 

gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2005 sowie vom 

6. Mai 2009 unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Sacheinlagen sowie 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs-

recht/-pflicht oder Optionsrecht ausgegeben werden, wird der Vorstand 

ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-

rats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mit-

gliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 

Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grund-

lage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Divi-

dende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und 

der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den 

zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen.

Optionsrechte

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschrei-

bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach nähe-

rer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum 

Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien der E.ON AG berechtigen. Für 

auf Euro lautende, durch die E.ON AG oder eine Konzerngesellschaft begebene 

Optionsanleihen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass der Options-

preis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenen-

falls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grund-

kapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, 

darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. Soweit 
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sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese 

Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenen-

falls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 

Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer 

Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.

Wandlungsrechte

Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unent-

ziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand fest-

gelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Namen lautende Stück-

aktien der E.ON AG zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der 

Division des Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausga-

bebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-

lungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- 

oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und 

die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen 

festgesetzt werden. Entsprechendes gilt, wenn sich das Wandlungsrecht auf 

ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.

Options- bzw. Wandlungspreis

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder 

Wandlungsrecht gewähren oder eine Wandlungspflicht bestimmen, errech-

net sich der Options- bzw. Wandlungspreis nach folgenden Grundlagen: 

•  Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht 

gewähren, entspricht der Optionspreis 135 Prozent des volumengewich-

teten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel 

(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-

papierbörse im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Aus-

nutzung der Ermächtigung II durch den Vorstand und der Preisfeststel-

lung der Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Einräumung 

eines Bezugsrechts – 135 Prozent des volumengewichteten Durch-

schnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Schuldverschrei-

bungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit 

Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels 

(der in Bezug genommene Durchschnittskurs nachfolgend auch der 

„Referenzkurs“). 
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   •  Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs-

recht gewähren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der 

Wandlungspreis 135 Prozent des Referenzkurses. 

   •  Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs-

pflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis bei Fälligkeit der 

Schuldverschreibung bzw. im Falle eines Übernahmeangebotes folgen-

dem Betrag: 

    •  Falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der Gesell-

schaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesys-

tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zwanzig Börsen-

handelstagen endend mit dem dritten Handelstag entweder vor 

Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines Übernah-

meangebotes mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag 

(„Durchschnittskurs“)

• geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,

•  größer als der Referenzkurs und kleiner 118 Prozent des Referenz-

kurses ist, dem Durchschnittskurs,

     •  größer oder gleich 118 Prozent des Referenzkurses ist, 118 Pro-

zent des Referenzkurses,

    •  ungeachtet vorstehender Bestimmungen 118 Prozent des Referenz-

kurses, falls die Inhaber oder Gläubiger der Schuldverschreibungen 

vor Eintritt der Wandlungspflicht von einem bestehenden Wand-

lungsrecht Gebrauch machen,

    •  ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung 

mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen zur Abwendung 

eines unmittelbaren schweren Schadens von der Gesellschaft oder 

zur Vermeidung einer erheblichen Verschlechterung eines öffentli-

chen Credit Ratings der Gesellschaft durch eine anerkannte Rating-

agentur eine vorzeitige Wandlung veranlasst. 

    Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten verbunde-

nen Schuldverschreibungen kann der Options- bzw. Wandlungspreis unbescha-

det des § 9 Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen Verwässerung des Werts 

der Options- oder Wandlungsrechte oder Wandlungspflicht nach näherer 
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Bestimmung der Schuldverschreibung wertwahrend angepasst werden, soweit 

die Anpassung nicht schon durch Gesetz geregelt ist. Die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen können darüber hinaus für den Fall der Kapital-

herabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse 

(wie z. B. ungewöhnlich hoher Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine 

Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten vorse-

hen. Bei einer Kontrollerlangung durch Dritte kann eine marktübliche Anpas-

sung des Options- bzw. Wandlungspreises vorgesehen werden.

Sonstige Regelungen einschließlich Wandlungspflicht

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im 

Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, 

sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu 

liefernden Aktien dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der 

E.ON AG im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) während der zehn Börsenhandelstage 

nach Erklärung der Wandlung bzw. der Optionsausübung entspricht. Für den 

Fall, dass die Gesellschaft die Ausübung des Rechts zur Zahlung eines Geld-

betrages nach Wandlung bzw. Optionsausübung bekannt gibt, beginnen die 

zehn Börsenhandelstage erst drei Börsenhandelstage nach Bekanntgabe der 

Gesellschaft, einen Geldbetrag zu zahlen. Die Anleihebedingungen können 

auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelanleihen nach Wahl der Gesell-

schaft statt in neue Aktien aus Bedingtem Kapital in bereits existierende 

Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft 

gewandelt werden können bzw. das Optionsrecht durch Lieferung solcher 

Aktien erfüllt werden kann.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungs-

pflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das 

Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der mit einem Wandlungs- 

oder Optionsrecht verbundenen Schuldverschreibungen (dies umfasst auch 

eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der Schuldverschreibung 

ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 

Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Wandlung bzw. Optionsaus-

übung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibun-

gen nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG ist zu beachten.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbe-

sondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, 
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Verwässerungsschutzbestimmungen, sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum 

zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Options- bzw. 

Wandelanleihen begebenden Konzerngesellschaft der E.ON AG festzulegen.

  bb)  Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2009 II)

    Das Grundkapital wird um bis zu 175.000.000 € durch Ausgabe von bis zu 

175.000.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 € bedingt erhöht. Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stück-

aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen die-

ser Instrumente) jeweils mit Options-/Wandlungsrechten/Wandlungspflich-

ten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 unter 

Tagesordnungspunkt 9 b) beschlossenen Ermächtigung II bis zum 5. Mai 2014 

von der E.ON AG oder einer Konzerngesellschaft der E.ON AG im Sinne von 

§ 18 AktG ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 

jeweils zu bestimmenden Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 

Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung 

verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen 

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien 

einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt wer-

den. Die aufgrund der Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder der 

Erfüllung der Wandlungspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

  cc) Satzungsänderung

    § 3 der Satzung wird folgender Absatz 4 angefügt:

„Das Grundkapital ist um weitere bis zu 175.000.000 €, eingeteilt in bis zu Stück 

175.000.000 auf den Namen lautende Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2009 II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung Verpflich-

teten aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-

verschreibungen, die von der E.ON AG oder einer Konzerngesellschaft der 
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E.ON AG im Sinne von § 18 AktG, aufgrund der von der Hauptversammlung 

vom 6. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 9 b) beschlossenen Ermächtigung II 

ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrech-

ten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Ver-

pflichtung zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder 

eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur 

Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 

jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie auf-

grund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung 

von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

  dd) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

    Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit 

in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die 

nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung 

der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genuss-

rechten oder Gewinnschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungs-

zeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals nach 

Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten 

bzw. für die Erfüllung von Wandlungspflichten.

10. Anpassung des Unternehmensgegenstandes (Satzungsänderung)

  Nach § 2 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft (Unternehmensgegenstand) ist die E.ON AG 

berechtigt, Gesellschaften in den Geschäftsbereichen Chemie, vornehmlich Spezial- und 

Bauchemie, Immobilienwirtschaft und Telekommunikation zu führen. Die Gesellschaft 

hat ihre Beteiligungen in diesen Bereichen jedoch zwischenzeitlich vollständig veräußert 

und ihre dortigen Aktivitäten eingestellt. Sie beabsichtigt auch nicht, zukünftig in diesen 

Bereichen tätig zu werden. 

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Satzung wie folgt zu ändern:

§ 2 Abs. 2 der Satzung wird aufgehoben. Der bisherige Abs. 3 des § 2 wird zu Abs. 2 und 

der bisherige Abs. 4 des § 2 wird zu Abs. 3. 
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11.  Satzungsanpassungen im Hinblick auf das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-
richtlinie

  Die Bundesregierung hat am 21. Januar 2009 einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung 

der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) verabschiedet (BT-Drucks. 16/11642). Das Gesetz 

dient der Umsetzung der Richtlinie 2007/36/EG (Abl. EU Nr. L 184 S. 17) über die Aus-

übung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften. Die Richt-

linie und der Entwurf des Umsetzungsgesetzes zielen insbesondere auf die Verbesse-

rung der Aktionärsinformation bei börsennotierten Gesellschaften sowie auf die 

Erleichterung der grenzüberschreitenden Ausübung von Aktionärsrechten. Es wird 

erwartet, dass das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft tritt. Im Hinblick auf das erwar-

tete Inkrafttreten sollen schon jetzt Satzungsänderungen beschlossen werden, welche 

die Satzung an die neue Rechtslage anpassen sollen. 

Die Satzung sieht bisher vor, dass der Vorsitzende der Hauptversammlung die Auf-

zeichnung und Übertragung der Hauptversammlung auch über elektronische oder 

andere Medien nach Ankündigung in der Hauptversammlungseinladung zulassen darf 

(bisheriger § 19 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft). Zukünftig soll dies – wie im 

ARUG vorgesehen – dem Vorstand vorbehalten sein.

Vollmachten für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte sind bisher in 

Schriftform zu erteilen, es sei denn, die Gesellschaft bestimmt etwas anderes. Zukünf-

tig sollen Vollmachten schon aufgrund satzungsmäßiger Vorgabe in Textform erteilt 

werden können.

Die Anmeldung zur Teilnahme an jeder Hauptversammlung der Gesellschaft muss bis-

her spätestens am letzten Tag der gesetzlichen Anmeldefrist zugehen (bisheriger § 18 

Abs. 2 Satz 1 der Satzung). Nach der bisherigen Gesetzeslage betrug diese Frist sieben 

Tage (§ 123 Abs. 2 Satz 3 AktG). Nach dem Gesetzesentwurf zum ARUG beträgt die Frist 

nur noch sechs Tage (§ 123 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs), wobei allerdings der Tag des 

Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen ist (§ 123 Abs. 2 Satz 3 des Entwurfs). Die 

Satzung soll daher entsprechend angepasst werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a)  Änderung des § 19 Abs. 2 Satz 2 der Satzung

aa)  § 19 Abs. 2 Satz 2 der Satzung wird gestrichen. Es wird folgender § 19 Abs. 4 

eingefügt:

„Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Versammlung 

zuzulassen.”
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  bb)  Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung unverzüglich zur Ein-

tragung in das Handelsregister anzumelden, allerdings nur und erst dann, 

wenn und soweit das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie  

(ARUG) in Kraft getreten ist, und zwar bezüglich des die Satzungsänderung 

betreffenden § 118 Abs. 4 AktG in der Form des Regierungsentwurfs vom 

21. Januar 2009.

 b)  Änderung des § 20 Abs. 1 der Satzung

aa)  § 20 Abs. 1 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

„Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Ertei-

lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung können auch 

auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg 

erteilt werden. Die Einzelheiten für eine elektronische Vollmachtserteilung 

werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung in den 

Gesellschaftsblättern bekannt gemacht.“

  bb)  Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung unverzüglich zur Ein-

tragung in das Handelsregister anzumelden, allerdings nur und erst dann, 

wenn und soweit das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie 

(ARUG) in Kraft getreten ist, und zwar bezüglich des die Satzungsänderung 

betreffenden § 134 Abs. 3 Satz 3 und 4 AktG in der Form des Regierungsent-

wurfs vom 21. Januar 2009.

 c)  Änderung des § 18 Abs. 2 der Satzung

aa)  § 18 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt geändert:

„Die Anmeldung zur Teilnahme an jeder Hauptversammlung muss der Gesell-

schaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung unter der in der Einberu-

fung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen.“

  bb)  Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung unverzüglich zur Ein-

tragung in das Handelsregister anzumelden, allerdings nur und erst dann, 

wenn und soweit das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie 

(ARUG) in Kraft getreten ist, und zwar bezüglich des die Satzungsänderung 

betreffenden § 123 Abs. 2 Satz 2 und 3 AktG in der Form des Regierungsent-

wurfs vom 21. Januar 2009.
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12.  Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesell-
schaft und der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrag zwischen der E.ON AG und der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH vom 

5. Februar 2009 zuzustimmen.

Die E.ON AG hält 100 Prozent der Anteile an der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs 

GmbH.

Der Vertrag hat den folgenden wesentlichen Inhalt:

•  Die E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH unterstellt die Leitung ihrer Gesell-

schaft der E.ON AG. Die E.ON AG ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsführung 

der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH hinsichtlich der Leitung der Gesell-

schaft Weisungen zu erteilen. 

 •  Die E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH verpflichtet sich, ihren ganzen 

Gewinn an die E.ON AG abzuführen.

 •  Die E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH kann mit Zustimmung der E.ON AG 

Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 

HGB) einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmän-

nischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.

 •  Die E.ON AG ist gegenüber der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH ent-

sprechend den Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung, d.h. 

unter den dort für Gewinnabführungsverträge mit Aktiengesellschaften geregel-

ten Voraussetzungen und in dem dafür geltenden Umfang, zur Verlustübernahme 

verpflichtet.

 •  Der Vertrag gilt bezüglich der Beherrschung für die Zeit ab Eintragung des Vertra-

ges in das Handelsregister der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH, im 

Übrigen ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres der E.ON Einundzwanzigste Ver-

waltungs GmbH. Er ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 fest abgeschlossen 

und verlängert sich unverändert jeweils um ein Jahr, falls er nicht spätestens drei 

Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres von einem der Vertragspartner gekündigt 

wird. Abweichend davon kann der Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-

dere auch dann vor, wenn die E.ON AG sämtliche Geschäftsanteile an der E.ON Ein-

undzwanzigste Verwaltungs GmbH auf einen Dritten überträgt.
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  Die Gesellschafterversammlung der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH hat 

dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bereits zugestimmt.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der E.ON AG und der 

E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH und, soweit vorhanden, die Jahresab-

schlüsse und Lageberichte der vertragschließenden Unternehmen für die letzten drei 

Geschäftsjahre sowie der gemeinsame Bericht des Vorstands der E.ON AG und der 

Geschäftsführung der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH liegen von der 

Bekanntmachung dieser Einberufung an in den Geschäftsräumen der E.ON AG, 

E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, und der E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH, 

geschäftsansässig in den Räumen der E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, zur Ein-

sicht der Aktionäre aus.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der E.ON AG 

ausliegen. Jeder Aktionär erhält auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine 

Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Bestellungen bitten wir zu richten an:

 E.ON AG

E.ON-Platz 1

40479 Düsseldorf

Telefon: (02 11) 45 79 -2 10

Telefax: (02 11) 45 79 -3 31

E-Mail: unterlagen@eon.com

13.  Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesell-
schaft und der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrag zwischen der E.ON AG und der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH 

vom 5. Februar 2009 zuzustimmen.

Die E.ON AG hält 100 Prozent der Anteile an der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs 

GmbH.

Der Vertrag hat den folgenden wesentlichen Inhalt:

•  Die E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH unterstellt die Leitung ihrer 

Gesellschaft der E.ON AG. Die E.ON AG ist demgemäß berechtigt, der Geschäfts-

führung der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH hinsichtlich der Leitung 

der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. 
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 •  Die E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH verpflichtet sich, ihren ganzen 

Gewinn an die E.ON AG abzuführen.

 •  Die E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH kann mit Zustimmung der E.ON AG 

Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 

HGB) einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.

 •  Die E.ON AG ist gegenüber der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH ent-

sprechend den Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung, d.h. 

unter den dort für Gewinnabführungsverträge mit Aktiengesellschaften geregelten 

Voraussetzungen und in dem dafür geltenden Umfang, zur Verlustübernahme ver-

pflichtet.

 •  Der Vertrag gilt bezüglich der Beherrschung für die Zeit ab Eintragung des Ver-

trages in das Handelsregister der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, 

im Übrigen ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres der E.ON Zweiundzwan-

zigste Verwaltungs GmbH. Er ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 fest abge-

schlossen und verlängert sich unverändert jeweils um ein Jahr, falls er nicht spä-

testens drei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres von einem der 

Vertragspartner gekündigt wird. Abweichend davon kann der Vertrag ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wich-

tiger Grund liegt insbesondere auch dann vor, wenn die E.ON AG sämtliche 

Geschäftsanteile an der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH auf einen 

Dritten überträgt.

  Die Gesellschafterversammlung der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH hat 

dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bereits zugestimmt.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der E.ON AG und der 

E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH und, soweit vorhanden, die Jahresab-

schlüsse und Lageberichte der vertragschließenden Unternehmen für die letzten drei 

Geschäftsjahre sowie der gemeinsame Bericht des Vorstands der E.ON AG und der 

Geschäftsführung der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH liegen von der 

Bekanntmachung dieser Einberufung an in den Geschäftsräumen der E.ON AG, 

E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, und der E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, 

geschäftsansässig in den Räumen der E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, zur Ein-

sicht der Aktionäre aus.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der E.ON AG aus-

liegen. Jeder Aktionär erhält auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift die-

ser Unterlagen zugesandt. Bestellungen bitten wir zu richten an:
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E.ON AG

E.ON-Platz 1

40479 Düsseldorf

Telefon: (02 11) 45 79 -2 10

Telefax: (02 11) 45 79 -3 31

E-Mail: unterlagen@eon.com

 

Berichte und Mitteilungen an die Hauptversammlung

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung

Die Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen, auch weiterhin eigene 

Aktien zu erwerben und diese zur weiteren Reduktion einer gegebenenfalls überdimensio-

nierten Eigenkapitalausstattung einzuziehen, zur unmittelbaren oder mittelbaren Kauf-

preiszahlung für Akquisitionen oder zur Erfüllung von Ansprüchen von Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten sowie 

für eine Zuteilung an Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen 

zu verwenden oder aber sie wieder zu veräußern.

Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand 

allein von den Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. Der Vorstand 

wird der Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung 

berichten.

Im Hinblick auf die verschiedenen Erwerbs- und Veräußerungstatbestände der vorgeschla-

genen Ermächtigung ist im Einzelnen Folgendes auszuführen:

Erwerb über ein Erwerbs- oder ein Tauschangebot

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, 

eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kauf-

angebot oder Angebot zum Tausch von Aktien der Gesellschaft gegen andere von der 

Gesellschaft gehaltene Aktien zu erwerben. Darüber hinaus kann der Erwerb auch so aus-

gestaltet werden, dass die Aktionäre öffentlich zur Abgabe eines Verkaufsangebotes aufge-

fordert werden. Das öffentliche Tauschangebot stellt für die Gesellschaft eine attraktive 

Variante zu anderen Formen des Erwerbs eigener Aktien dar. Der Gesellschaft wird damit 

größere Flexibilität eingeräumt. Zugleich erhält sie die Möglichkeit, auf diese Weise von ihr 

gehaltene Beteiligungen breit gestreut zu platzieren. Um ein Tauschverhältnis festzusetzen, 

das auf hohe Akzeptanz im Markt stößt, können die Aktionäre aufgefordert werden, Ange-

bote zum Tausch im Rahmen einer von der Gesellschaft gesetzten Spanne abzugeben.
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Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein öffentliches Erwerbs- oder Tauschangebot ist der 

Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten. Sofern ein öffentliches Erwerbs- oder 

Tauschangebot überzeichnet ist, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen 

Aktien erfolgen. Jedoch soll es zulässig sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten 

oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 150 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglich-

keit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 

kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 

Dies gilt entsprechend für den Fall, dass bei einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebotes mehr Aktien angeboten werden, als die Gesellschaft zu erwerben bereit ist.

Erwerb über Derivate (Put- oder Call-Optionen)

Weiter sieht die Ermächtigung vor, dass im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien auch Deri-

vate in Form von Put- oder Call-Optionen oder einer Kombination aus beiden eingesetzt 

werden können. Dabei dürfen unter Einsatz von Derivaten in Form von Put- oder Call-Optio-

nen oder einer Kombination aus beiden maximal eigene Aktien bis insgesamt fünf Prozent 

des Grundkapitals erworben werden. Durch diese zusätzliche Handlungsalternative erwei-

tert die Gesellschaft ihre Möglichkeiten, den Erwerb eigener Aktien optimal zu strukturie-

ren. Der Vorstand beabsichtigt, Put- und Call-Optionen nur ergänzend zum konventionellen 

Aktienrückkauf einzusetzen.

Für die Gesellschaft kann es von Vorteil sein, Put-Optionen zu veräußern oder Call-Optionen 

zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Gesellschaft zu erwerben. 

Bei Einräumung einer Put-Option gewährt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-Option 

das Recht, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis (Aus-

übungspreis) an die Gesellschaft zu verkaufen. Die Gesellschaft ist als sogenannter Still-

halter im Falle der Ausübung der Put-Option verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte 

Anzahl von Aktien zum Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung dafür erhält die 

Gesellschaft bei Einräumung der Put-Option eine Optionsprämie. Die Ausübung der Put-

Option ist für den Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der 

Gesellschaft unter dem Ausübungspreis liegt. Wird die Put-Option ausgeübt, fließt die Liqui-

dität am Ausübungstag ab. Die vom Erwerber der Put-Option gezahlte Optionsprämie ver-

mindert den von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegen-

wert. Wird die Option nicht ausgeübt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine eigenen 

Aktien erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte Optionsprämie.

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie 

das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu einem vorher festgelegten Preis 

(Ausübungspreis) vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Gesellschaft 

kauft also das Recht, eigene Aktien zu erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist für die 

Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft über 



35Einladung zur Hauptversammlung

dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom 

Stillhalter kaufen kann. Durch den Erwerb von Call-Optionen kann sich die Gesellschaft 

gegen steigende Aktienkurse absichern. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft 

geschont, da erst bei Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die 

Aktien gezahlt werden muss.

Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. 

gezahlten Optionsprämie) für den Erwerb der Aktien durch die Gesellschaft bei Ausübung 

der Optionen darf den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor Abschluss des 

betreffenden Optionsgeschäfts, ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der 

Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und 

um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten.

Die hier beschriebenen Optionsgeschäfte sollen mit einem Finanzinstitut oder über die 

Börse abgeschlossen werden. Der Anspruch der Aktionäre, solche Optionsgeschäfte mit der 

Gesellschaft abzuschließen, wird in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgeschlossen. Hierdurch wird die Verwaltung – anders als bei einem Angebot zum 

Erwerb der Optionen an alle Aktionäre – in die Lage versetzt, Optionsgeschäfte kurzfristig 

abzuschließen. Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungspreis 

werden die Aktionäre bei dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- und Call-

Optionen wirtschaftlich nicht benachteiligt. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis 

vereinnahmt bzw. bezahlt, geht den an den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionären 

kein Wert verloren. Dies entspricht der Stellung der Aktionäre bei einem Aktienrückkauf 

über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft 

verkaufen können. Insofern liegen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vor, 

wonach ein Bezugsrechtsausschluss dann gerechtfertigt ist, wenn die Vermögensinteres-

sen der Aktionäre aufgrund marktnaher Preisfestsetzung gewahrt sind. 

Wiederveräußerung der erworbenen Aktien zu einem marktnahen Preis

Im Rahmen einer Wiederveräußerung erworbener eigener Aktien sieht die Ermächtigung 

vor, dass das Bezugsrecht entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen werden 

kann. Der Verkaufspreis wird sich dabei eng an dem jeweils aktuellen Börsenkurs orien-

tieren und diesen allenfalls unwesentlich unterschreiten.

Dieser im Gesetz vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) dient 

dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an neue Aktionärsgruppen im 

In- und Ausland zu verkaufen. Hierzu können sich insbesondere aufgrund der jeweiligen 

Börsenverfassung Möglichkeiten bieten, die schnell und flexibel sowie kostengünstig zu 

nutzen sind.
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Der Vorstand wird von dieser Ermächtigung nur in der Weise Gebrauch machen, dass die 

Summe der – jeweils unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG – nach dieser Ermächtigung veräußerten Aktien, unter Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals gegen Bareinlage ausgegebenen Aktien (§ 3 Abs. 2 der Satzung sowie künf-

tiger § 3 Abs. 5 der Satzung gemäß Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 8 dieser Hauptver-

sammlung) und bei Begebung von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 

bzw. Wandlungspflichten gegen Bareinlage gewährten Wandel- und Optionsrechte auf 

Aktien nicht 10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 

Veräußerung der Aktien übersteigt.

Wiederveräußerung der erworbenen Aktien unter anderem gegen Sachleistung

Darüber hinaus sieht die Ermächtigung einen Bezugsrechtsausschluss für die Veräußerung 

von Aktien unmittelbar oder mittelbar gegen Sachleistung, insbesondere auch im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen, Beteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern, vor. Die Gesellschaft steht auch 

bei Unternehmensakquisitionen in einem sich verschärfenden weltweiten Wettbewerb. 

Dieser internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen von 

Unternehmen zunehmend die Möglichkeit, bei Akquisitionsvorhaben eigene Aktien als 

Gegenleistung abzugeben. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft die 

notwendige Flexibilität, schnell und flexibel Unternehmen oder Beteiligungen daran gegen 

Hingabe von eigenen Aktien ohne Kapitalmaßnahmen erwerben zu können. Darüber hinaus 

sieht die Ermächtigung vor, dass eigene Aktien auch zur Beendigung bzw. vergleichsweisen 

Erledigung von gesellschaftsrechtlichen Spruchverfahren genutzt werden können. Dies gibt 

der Gesellschaft mehr Flexibilität, um solche Verfahren vergleichsweise erledigen zu kön-

nen. 

Wiederveräußerung der erworbenen Aktien im Rahmen von Wandel- und Optionsanleihen 

sowie an Mitarbeiter

Des Weiteren sieht die Ermächtigung vor, dass eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre dafür verwendet werden können, Wandel- oder Optionsrechte bzw. 

Wandlungspflichten von Gläubigern von durch die Gesellschaft oder ihren Konzerngesell-

schaften ausgegebenen Schuldverschreibungen zu erfüllen. Dies kann zweckmäßig sein, 

um bei einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Wandel- 

oder Optionsrechte bzw. zur Erfüllung der Wandlungspflichten einzusetzen. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Schuldverschreibungen grundsätzlich selbst nur unter Beachtung 

des Bezugsrechts der Aktionäre begeben werden dürfen, sodass insoweit mittelbar das 

Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt wird.

Ferner sollen erworbene eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

dazu verwendet werden können, sie Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit ihr verbunde-
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ner Unternehmen zum Erwerb anzubieten. Sie können im Rahmen von aktienbasierten Ver-

gütungsplänen auch zur Übertragung an die vorgenannten Mitarbeiter verwendet werden.

Einziehung der eigenen Aktien

Eigene Aktien können schließlich von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptver-

sammlung eingezogen werden. Der Vorstand wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch 

machen, wenn er nach sorgfältiger Prüfung aller relevanten Umstände der Auffassung ist, dass 

die Einziehung der eigenen Aktien im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines 

neuen Genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen in Höhe von nominal 

460.000.000 € vor, das das bislang bestehende, zum 27. April 2010 auslaufende Genehmigte 

Kapital in § 3 Abs. 2 der Satzung zum 28. April 2010 ersetzen soll. Entsprechend wird ein 

neuer § 3 Abs. 5 in die Satzung eingefügt. Dabei beginnt die Laufzeit dieses Genehmigten 

Kapitals erst nach Ablauf des bisher schon bestehenden Genehmigten Kapitals.

Bei Ausnutzung des neu vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen haben 

die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der 

Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Aktien an ein Kreditinstitut oder ein Konsor-

tium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Aktien ent-

sprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i. S. von § 186 Abs. 5 

AktG). 

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats soll dieses Bezugsrecht jedoch ausgeschlossen werden 

können, wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag ausgege-

ben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung ver-

setzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen und einen 

hierbei entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern 

auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis, also ohne den bei 

Bezugsrechtsemissionen in der Regel erforderlichen Abschlag. Die Gesellschaft profitiert 

auf diese Weise von höheren Emissionserlösen, der Anteil der bisherigen Aktionäre wird in 

geringerem Umfang verwässert. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung der 

Zugang zu neuen Aktionärsgruppen erreicht werden. Bei Ausnutzung der Ermächtigung 

wird der Vorstand den Abschlag im Rahmen der rechtlichen Vorgaben so niedrig bemessen, 

wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 

möglich ist. 
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Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 

Aktien dürfen insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeit-

punkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen 

Aktien anzurechnen, die ab dem Tag der Beschlussfassung über das Genehmigte Kapital 

(6. Mai 2009) zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrech-

ten bzw. Wandlungspflichten aufgrund einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptver-

sammlung bis zum Ablauf der Laufzeit des Genehmigten Kapitals ausgegeben wurden bzw. 

ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Ebenfalls anzurechnen sind eigene Aktien, die in 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-

rechts veräußert wurden. Auf die Zehn-Prozent-Grenze sind auch etwaige Aktien anzurech-

nen, die unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gemäß Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27. April 2005 (§ 3 Abs. 2 der Satzung) unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Durch diese Vorgaben 

wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre im Hinblick 

auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär 

hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen Aktien und aufgrund der grö-

ßenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Mög-

lichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd 

gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in Über-

einstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- 

wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals unter 

Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im 

Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll auch bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen aus-

geschlossen werden können. Damit wird es dem Vorstand ermöglicht, Aktien der Gesell-

schaft in geeigneten Einzelfällen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern, einzusetzen. 

So kann sich in Verhandlungen durchaus die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung 

nicht Geld, sondern Aktien bereitstellen zu müssen. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft 

als Gegenleistung anzubieten, schafft damit insbesondere einen Vorteil im Wettbewerb um 

interessante Akquisitionsobjekte und gewährt den notwendigen Spielraum, sich bietende 

Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen 

Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend nutzen zu können. Auch unter dem Gesichtspunkt 

einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Gewährung von Aktien als Gegenleistung 

sinnvoll sein. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von 

Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemes-

senen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. 



39Einladung zur Hauptversammlung

Um dem Bedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteils-

besitzes Rechnung zu tragen, sollen unter dem neu vorgeschlagenen Genehmigten Kapital 

(§ 3 Abs. 5 der Satzung) Aktien gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre in Höhe von maximal 20 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 

Ermächtigung ausgegeben werden können. Um dies zu gewährleisten, werden etwaige 

Aktien, die unter dem Genehmigten Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 

27. April 2005 (§ 3 Abs. 2 der Satzung) gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre ausgegeben werden, auf diese Grenze angerechnet. Sofern also unter 

dem Genehmigten Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2005 

(§ 3 Abs. 2 der Satzung) noch Aktien gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre ausgegeben werden, vermindert sich insoweit der anteilige Betrag 

des Grundkapitals, unter dem nach dem neuen, nun vorgeschlagenen Genehmigten Kapital 

(§ 3 Abs. 5 der Satzung) Aktien gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben werden können. 

Darüber hinaus soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 

Bezugsrecht der Aktionäre ausnehmen können. Dies ermöglicht die Ausnutzung der 

Ermächtigung durch runde Beträge. Dadurch wird die Abwicklung einer Emission erleich-

tert. Die als sogenannte „freie Spitzen“ vom Bezugsrecht ausgenommenen neuen Aktien 

werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

Ferner soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich ist, um 

bei Barkapitalerhöhungen auch den Inhabern von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 

oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu 

können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibungen vorsehen. Sol-

che Schuldverschreibungen beinhalten in der Regel einen Verwässerungsschutz, der 

besagt, dass den Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der 

Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Sie werden 

damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt bzw. eine 

Wandlungspflicht erfüllt hätten. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz 

zu einem Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – 

einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugeben-

den Aktien erzielen kann.

Des Weiteren soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können, wenn die 

neuen Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem 

mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, ausgegeben werden sollen. Damit soll die Betei-

ligung der Arbeitnehmer an der Gesellschaft unterstützt werden. 



Einladung zur Hauptversammlung40

Darüber hinaus darf nach der Ermächtigung die Summe der unter Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegebenen Aktien 20 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-

gung, nicht übersteigen. Auf diese Zwanzig-Prozent-Grenze sind anzurechnen die Ausgabe 

von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie gegen 

Sacheinlagen unter diesem Genehmigten Kapital sowie unter dem Genehmigten Kapital 

gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2005 und Aktien, die unter mit Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- 

oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten gemäß Beschluss der Hauptversammlung 

vom 6. Mai 2009 ausgegeben werden. Sofern also z. B. aus einem Genehmigten Kapital 

bereits Aktien in Höhe von 15 Prozent des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, können maximal noch Aktien in Höhe von 

5 Prozent des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital gegen Bareinlagen unter Aus-

schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Sofern 

daneben noch Wandelschuldverschreibungen gemäß Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 9 

a) oder b) dieser Hauptversammlung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden, vermindert sich der Betrag 

des Grundkapitals, unter dem Aktien unter dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden können, entsprechend. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. 

Er wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Ermächtigung jeweils in der nächsten Haupt-

versammlung berichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 9 der Tagesordnung

Die vorgeschlagenen Ermächtigungen zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, 

Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instru-

mente („Schuldverschreibungen“) im – auf Grund der Anrechnungsklausel – Gesamtnennbe-

trag von bis zu 5 Mrd € sowie zur Schaffung der dazugehörigen Bedingten Kapitalia von 

jeweils bis zu 175.000.000 € sollen die unten noch näher erläuterten Möglichkeiten der 

E.ON AG zur Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu 

einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Der Grund dafür, dass zwei Ermächtigungen zur Ausgabe von Schuldverschreibungen vorge-

sehen werden, ist, dass in jüngerer Zeit mehrere Gerichtsentscheidungen ergangen sind, nach 
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denen entgegen der bisherigen allgemeinen Praxis die Festlegung eines Mindestpreises in   

einer mit einem Bedingten Kapital unterlegten Wandelschuldverschreibung unzulässig sein 

soll. Stattdessen soll es erforderlich sein, einen konkreten Wandlungs- oder Optionspreis oder 

eine Formel für dessen Berechnung vorzusehen. Das ist mit einem erheblichen Verlust an Flexi-

bilität verbunden, und die Möglichkeit, bei Begebung der Schuldverschreibung auf seit der u. U. 

bis zu 5 Jahre zurückliegenden Erteilung der Ermächtigung eingetretene Marktentwicklungen 

zu reagieren, ist eingeschränkt. Durch die Einräumung von zwei Ermächtigungen erhält die 

Gesellschaft die Möglichkeit, sich im Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung für die 

Ermächtigung mit den Konditionen, die den dann vorherrschenden Marktbedingungen besser 

entsprechen, zu entscheiden und so die besseren Finanzierungskonditionen zu erzielen. 

Die beiden Ermächtigungen zur Ausgabe von Schuldverschreibungen sind unabhängig von-

einander und werden getrennt zur Abstimmung gestellt. Das Volumen beider Ermächtigun-

gen ist allerdings in der Weise beschränkt, dass nach beiden Ermächtigungen gemeinsam 

nur insgesamt höchstens Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € 

ausgegeben werden können.

Ermächtigung I und Bedingtes Kapital 2009 I (Tagesordnungspunkt 9 a)

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibun-

gen zu, die mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten verbunden sind 

(§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Mög-

lichkeit Gebrauch gemacht werden, die Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder 

ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die 

Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugs-

recht i. S. von § 186 Abs. 5 AktG). 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbe-

tenen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugs-

rechts der Aktionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits 

ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten oder Wandlungspflichten hat den Vorteil, 

dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte oder Wandlungspflichten nicht ermäßigt zu werden braucht und dadurch 

insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsaus-

schlusses liegen daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit Options- oder Wand-

lungsrechten oder Wandlungspflichten verbundenen Schuldverschreibungen zu einem Kurs 

erfolgt, der den Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. 

Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, Marktchancen schnell und flexibel zu nut-

zen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der 
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Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Eine 

marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des 

Bezugsrechtes nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des 

Bezugspreises (und damit der Konditionen dieser Schuldverschreibungen) bis zum dritt-

letzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Akti-

enmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicher-

heitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen 

Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner 

Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit 

zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugs-

rechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. 

ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während 

der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbe-

schaffung führen können.

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 

Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte 

Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 Prozent des Grundkapitals ist nach dem 

Beschlussinhalt einzuhalten. Das Volumen des Bedingten Kapitals, das höchstens zur Siche-

rung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten zur Verfügung gestellt 

werden soll, beträgt weniger als 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals. Durch eine ent-

sprechende Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im 

Falle einer Kapitalherabsetzung die Zehn-Prozent-Grenze nicht überschritten wird, da die 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 Prozent des Grundkapitals 

nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls die-

ser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die 

vorgenannte Zehn-Prozent-Grenze werden neue Aktien angerechnet, die aus einem Geneh-

migten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben werden. Weiter werden auch solche Aktien 

angerechnet, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung erworben und 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-

rechts veräußert werden. Schließlich sind auch solche Aktien anzurechnen, die bei der Aus-

übung von mit Options- und/oder Wandlungsrechten oder Wandlungspflicht aus aufgrund 

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 9 b) 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfrei begebenen Schuldverschreibungen mit 

Options- und/oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht auszugeben sind.

Darüber hinaus darf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und 

Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 20 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung, nicht übersteigen. Auf diese Zwanzig-Prozent-Grenze sind anzurechnen 

Aktien, die unter dieser Ermächtigung bzw. der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 9 

unter mit Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben 
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sind, sowie solche Aktien, die unter dem Genehmigten Kapital gemäß Beschluss der Haupt-

versammlung vom 27. April 2005 sowie vom 6. Mai 2009 unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gegen Sacheinlagen sowie gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.

Sofern also z. B. aus einem Genehmigten Kapital bereits Aktien in Höhe von 15 Prozent 

des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

wurden, können maximal noch Aktien in Höhe von 5 Prozent des Grundkapitals aus Schuld-

verschreibungen unter dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Sofern daneben z. B. 

noch Aktien unter einem Genehmigten Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden, vermindert sich der ent-

sprechende Betrag des Grundkapitals, unter dem nach dieser Ermächtigung Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden können, entsprechend. Diese Einschrän-

kung geht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und bietet einen effektiven Schutz der 

Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung.

Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennens-

werte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Ver-

wässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit Options- oder Wandlungs-

rechten oder Wandlungspflichten verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, kann 

ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis der Schuldverschreibungen nach 

anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Aus-

gabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur 

unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der 

Schuldverschreibung, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der 

Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der mit Options- oder Wand-

lungsrechten oder Wandlungspflichten verbundenen Schuldverschreibungen nach pflicht-

gemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner 

nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit würde der rechnerische 

Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, sodass den Aktionären durch den 

Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. 

Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerechte Konditionen-

festsetzung und damit die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung im Falle 

der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Bei diesem Verfahren wer-

den die Schuldverschreibungen zwar zu einem festen Ausgabepreis angeboten; jedoch 

werden einzelne Bedingungen der Schuldverschreibungen (z. B. Zinssatz und ggf. Laufzeit) 

auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge festgelegt und so der 

Gesamtwert der Schuldverschreibung marktnah bestimmt. All dies stellt sicher, dass eine 

nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss 

nicht eintritt.
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Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesell-

schaft auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder dem Eintritt der 

Wandlungspflicht jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 

Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft 

marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbar-

keit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder Wandlungs-

recht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, 

wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausge-

stattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteili-

gung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 

Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. 

Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditio-

nen entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem 

Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. 

Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen 

Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren. 

Ermächtigung II und Bedingtes Kapital 2009 II (Tagesordnungspunkt 9 b)

Die unter Tagesordnungspunkt 9 b) vorgeschlagene Ermächtigung nebst Bedingtem Kapital 

ist mit Ausnahme der Vorgaben für die Festlegung des Wandlungs- bzw. Optionspreises 

inhaltsgleich mit der unter Tagesordnungspunkt 9 a) vorgeschlagenen Ermächtigung nebst 

Bedingtem Kapital.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf die Ausführungen in diesem Bericht 

zu Tagesordnungspunkt 9 a) verwiesen. Diese gelten sinngemäß auch als Begründung 

dafür, dass die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Begebung der Schuld-

verschreibungen nach Tagesordnungspunkt 9 b) ebenso gerechtfertigt ist wie bei Tagesord-

nungspunkt 9 a).
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Mitteilungen gemäß § 128 Abs. 2 und Abs. 5 AktG

Vorstandsmitglieder der E.ON AG gehören dem Aufsichtsrat folgender Kreditinstitute an, 

die nach Kenntnis der Gesellschaft beabsichtigen, in der Hauptversammlung das Stimm-

recht für Aktionäre auszuüben:

 • Deutsche Bank AG

 • Commerzbank AG

 • HSBC Trinkaus & Burkardt AG (Verwaltungsrat)

Vorstandsmitglieder, Mitglieder eines dem Vorstand vergleichbaren Organs oder Mitarbeiter 

folgender Vereinigungen von Aktionären, die nach Kenntnis der Gesellschaft beabsichtigen, 

in der Hauptversammlung das Stimmrecht für Aktionäre auszuüben, gehören dem Aufsichts-

rat der E.ON AG an:

 • Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.

Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, das die innerhalb von fünf Jahren zeit-

lich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat:

 • BNP Paribas (Suisse) SA

 • Credit Suisse

 • UBS AG, acting through its division UBS Investment Bank

 • ABN AMRO Bank N.V.

 • Bank Julius Baer & Co. Ltd. 

 • Bank Sarasin & Co. Ltd.

 • Bank Vontobel Ltd.

 • Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 

 • Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 

 • Raiffeisen Switzerland Cooperative

 • Zurich Cantonalbank
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Eine gemäß § 21 WpHG meldepflichtige Beteiligung eines Kreditinstituts an der Gesell-

schaft ist uns nicht mitgeteilt worden.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Gesell-

schaft aus 2.001.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 

Von diesen Aktien sind zurzeit lediglich 1.904.530.366 Aktien stimmberechtigt, da das 

Stimmrecht aus 96.469.634 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bzw. solchen, 

die ihr als eigene Aktien zugerechnet werden, nicht ausgeübt werden kann.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Der Vorstand wird etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 125 ff. 

AktG nur zugänglich machen, wenn die Antragsteller im Aktienregister als Aktionäre der 

Gesellschaft eingetragen sind.

Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

E.ON AG

Stichwort: Anträge zur Hauptversammlung

E.ON-Platz 1

40479 Düsseldorf

Telefax: (02 11) 45 79 -4 46

E-Mail: antraege@eon.com

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge werden ande-

ren Aktionären im Internet unter www.eon.com zugänglich gemacht.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet und für die angemeldete Aktie 

im Aktienregister eingetragen sind. Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten 

ist der am Ende des 29. April 2009 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maß-

geblich. Die Anmeldung zur Teilnahme muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf 

des 29. April 2009 unter der Anschrift
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Hauptversammlung E.ON AG

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH

20672 Hamburg

oder elektronisch unter der Internetadresse

www.eon.com/hv-service

zugehen.

Gegen Vorlage der Anmeldung wird die Gesellschaft Eintrittskarten für die Hauptversamm-

lung ausstellen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut 

oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für die rechtzeitige 

Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Wenn weder 

ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch ein diesen in § 135 Abs. 9 und Abs. 12 

AktG Gleichgestellter bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich, per Telefax oder – 

soweit der bevollmächtigende Aktionär den Online-Service nutzt – unter der oben genann-

ten Internetadresse zu erteilen. Zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung sowie 

auf Verlangen wird den Aktionären ein Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht 

übersandt.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-

vertreter bereits vor der Hauptversammlung schriftlich mit dem den Aktionären zugesand-

ten Formular oder über den Online-Service per Internet unter www.eon.com/hv-service zu 

bevollmächtigen; diese Stimmrechtsvertreter werden entsprechend den von den Aktionä-

ren erteilten Weisungen abstimmen. Vollmacht über den Online-Service kann bis zum 

29. April 2009, 24.00 Uhr erteilt werden. Über den Online-Service erteilte Weisungen können 

über den Online-Service noch während der Hauptversammlung bis 12.00 Uhr geändert 

werden. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine 

hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Ein Formular zur 

Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters kann auch 

angefordert werden unter Hauptversammlung E.ON AG c/o ADEUS Aktienregister-Service-

GmbH, 20672 Hamburg oder per E-Mail unter hv-service@eon.com.

Inhaber von American Depositary Shares (ADS) erhalten die Unterlagen zur Vollmachtser-

teilung von der JPMorganChase Bank (Depositary). 
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Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten die Aktionäre nach Anmeldung zur 

Teilnahme, wie oben beschrieben.

Aktionäre, die Eintrittskartenbestellungen oder die Bevollmächtigung der von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter oder am Online-Service teilnehmender Kredit-

institute und Aktionärsvereinigungen über das Internet vornehmen möchten, benötigen 

hierfür ihre Aktionärsnummer und das zugehörige Zugangspasswort. Diejenigen Aktionäre, 

die sich bereits für den E-Mail-Versand der Einladung zur Hauptversammlung registriert 

haben, erhalten mit der Einladungs-E-Mail zur Hauptversammlung ihre Aktionärsnummer 

und müssen ihr bei der Registrierung selbst gewähltes Zugangspasswort verwenden. 

Die Mitarbeiteraktionäre, die für den E-Mail-Versand zur Hauptversammlung vorgemerkt 

sind, erhalten Ihre Aktionärsnummer und ihr Zugangspasswort mit einem separaten 

Schreiben zugesandt. Alle übrigen im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten 

ihre Aktionärsnummer und ihr Zugangspasswort mit dem Einladungsschreiben zur Haupt-

versammlung per Post zugesandt.

Düsseldorf, im März 2009 

Der Vorstand

Hinweis

Die Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung wurde am 13. März 2009 im elektroni-

schen Bundesanzeiger veröffentlicht.



  Finanzkalender

 6. Mai 2009 Hauptversammlung 2009

 7. Mai 2009 Dividendenzahlung

 13. Mai 2009 Zwischenbericht Januar – März 2009

 12. August 2009 Zwischenbericht Januar – Juni 2009

 11. November 2009 Zwischenbericht Januar – September 2009 

 10. März 2010 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2009

 6. Mai 2010 Hauptversammlung 2010

 7. Mai 2010 Dividendenzahlung

 11. Mai 2010 Zwischenbericht Januar – März 2010

 11. August 2010 Zwischenbericht Januar – Juni 2010

 10. November 2010 Zwischenbericht Januar – September 2010

 Allgemeine Informationen:

E.ON AG
E.ON-Platz 1
40479 Düsseldorf

T 02 11-45 79-0
F 02 11-45 79-5 01
info@eon.com
www.eon.com

Produktion:  Jung Produktion, Düsseldorf
Satz und Lithographie:  Addon Technical Solutions, Düsseldorf
Druck:  Westphal, Erkrath
Foto:  Peter Schaffrath, Titel

 Fragen zur Hauptversammlung:

Abteilung Corporate Finance
T 02 11- 45 79 -2 10/-9 01

Weitere Informationen:

Für Journalisten
T 02 11- 45 79 -4 53
presse@eon.com

Für Analysten und Aktionäre
T 02 11- 45 79 -5 49
investorrelations@eon.com

Für Anleihe-Investoren
T 02 11- 45 79 -5 63
creditorrelations@eon.com

E.ON-Konzern in Zahlen

in Mio € 2008 2007 +/- %

Stromabsatz (in Mrd kWh) 614,6 487,0 +26

Gasabsatz (in Mrd kWh) 1.224,0 1.092,3 +12

Umsatz 86.753 68.731 +26

Adjusted EBITDA 13.385 12.450 +8

Adjusted EBIT 9.878 9.208 +7

Konzernüberschuss 1.604 7.724 -79

Konzernüberschuss der Gesellschafter der E.ON AG 1.266 7.204 -82

Bereinigter Konzernüberschuss 5.598 5.115 +9

Ökonomische Investitionen 26.236 12.456 +111

Operativer Cashflow1) 6.738 8.726 -23

Wirtschaftliche Netto-Verschuldung (31. 12.) -44.946 -23.432 -21.5142)

Pro-forma Debt Factor3) 3,2 1,9 +1,32)

Eigenkapital 38.427 55.130 -30

Bilanzsumme 157.045 137.294 +14

ROCE (in %) 12,9 14,5 -1,64)

Kapitalkosten vor Steuern (in %) 9,1 9,1 –

Kapitalkosten nach Steuern (in %)  6,7  6,1  +0,64)

Value Added 2.902 3.417 -15

Mitarbeiter (31. 12.) 93.538 87.815 +7

Ergebnis je Aktie5), 6) (in €) 0,68 3,69 -82

Eigenkapital je Aktie5), 6) (in €) 18,10 26,06 -31

Dividende je Aktie6) (in €) 1,50 1,37 +9,5

Dividendensumme 2.857 2.560 +12

Marktkapitalisierung7) (in Mrd €) 54,2 92,0 -41

1) entspricht dem Cashflow aus der Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten
2) Veränderung in absoluten Werten
3) Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Netto-Verschuldung und Adjusted EBITDA
4) Veränderung in Prozentpunkten
5) Anteil der Gesellschafter der E.ON AG
6) nach Aktiensplit bzw. bereinigt um Aktiensplit
7) auf Basis ausstehender Aktien
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Einladung zur Hauptversammlung
am 6. Mai 2009, 10.00 Uhr,
Grugahalle in 45131 Essen, Norbertstraße 2
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